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Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Meine 

sehr verehrten Damen und Herren, ich darf Sie 

zunächst recht herzlich begrüßen zur Anhörung 

über den Gesetzentwurf der Bundesregierung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der 

Richtlinie 2012/17/EU in Bezug auf die 

Verknüpfung von Zentral-, Handels- und 

Gesellschaftsregistern in der Europäischen Union. 

Ich darf die anwesenden Abgeordneten begrüßen. 

Es kommen noch einige nach, die sich 

entschuldigt hatten. Das ist in Sitzungswochen 

leider immer so, dass die Terminenge sehr 

ausgeprägt ist. Insofern ist es manchmal ein wenig 

schwierig. Ich möchte aber vor allem die Herren 

Sachverständigen begrüßen. Das ist für uns als 

Deutscher Bundestag immer sehr wichtig, dass 

wir auf Expertise zurückgreifen können, gerade 

bei solchen Themen, die ja doch etwas sperrig 

und komplex sind, wie wir es heute hier zu 

verhandeln haben. Ich darf natürlich auch die 

Vertreter der Bundesregierung begrüßen, Herrn 

Ministerialdirigenten Schaefer, der zugleich Herrn 

Staatsekretär Lange vertritt, der sich entschul-

digen lässt, und Herrn Killmann – schön, dass Sie 

uns auch heute zur Seite stehen. Ein paar Gäste 

haben wir auch. Sie seien ebenfalls alle herzlich 

begrüßt. Wir haben – wie gesagt – bei der 

Anhörung hier einen Gesetzentwurf der 

Bundesregierung zu untersuchen. Der klingt 

zunächst einmal recht trocken, aber der hat es 

sozusagen in sich. Die Regelungen sind von einer 

nicht zu unterschätzenden, auch praktischen 

Bedeutung. Denn gerade in Zeiten von 

grenzüberschreitenden Aktivitäten vieler 

Unternehmen im Binnenmarkt ist es natürlich in 

der letzten Zeit immer schwieriger geworden, mit 

den „alten Registern“ zurechtzukommen. Insofern 

gilt es auch hier, zeitgemäße Kommunikations-

stränge zu schaffen, grenzüberschreitenden 

Zugang zu Unternehmensinformationen möglich 

zu machen und nicht zuletzt natürlich auch 

Sprachprobleme zu überwinden. Zu all dem soll 

die Richtlinie einen Beitrag leisten und macht 

dazu bestimmte Vorgaben. Im Handelsgesetzbuch 

sollen beispielsweise die Voraussetzungen für 

eine Verknüpfung des Handelsregisters und des 

Unternehmensregisters mit der zentralen 

europäischen Plattform geschaffen werden. Den 

Kapitalgesellschaften sollen einheitliche 

Kennungen zugeordnet werden. Das BMJV soll 

eine Verordnungsermächtigung erhalten, damit es 

dann auch die Einzelheiten später regeln kann. 

Und schließlich soll die Handelsregister-

verordnung um eine 21-Tages-Frist ergänzt 

werden. Innerhalb dieser Frist soll dann eine 

vollständige Anmeldung eingetragen und bekannt 

gemacht werden. Mit all dem ist natürlich – wie 

der Gesetzentwurf auch ausweist – ein 

Erfüllungsaufwand für den Bund und auch für die 

Länder verbunden. Zu all diesem wollen wir 

natürlich jetzt Ihre Expertise hören. Ich sage noch 

mal etwas zum Ablauf der Anhörung. Der eine 

oder andere wird sicherlich schon eine hier im 

Bundestag mitgemacht haben, aber auch noch mal 

für die Zuschauer und für die Kollegen: Es ist 

immer so, dass wir hier Eingangsstatements 

halten. Die sollten fünf Minuten nicht 

überschreiten. Sie sehen da oben auch eine Uhr. 

Die tickt runter, und wenn die fünf Minuten 

überschritten sind, dann wird es irgendwann rot 

und irgendwann unterbreche ich dann. Wir haben 

zusätzlich ja Ihre schriftlichen Stellungnahmen – 

jedenfalls drei liegen uns ja auch vor – wo man 

dann Dinge auch noch mal, was die Details 

anbelangt, nachlesen kann. Sie bitten wir, in Ihren 

Eingangsstatements Ihre Sichtweise auf den 

Gesetzentwurf darzulegen, die aus Ihrer Sicht 

wichtigsten Punkte. Im Anschluss wird es dann 

Fragerunden der Abgeordneten geben. Die 

Sachverständigen fangen in alphabetischer 

Reihenfolge an. Die Beantwortung der 

Fragerunden folgt dann in umgekehrter 

alphabetischer Reihenfolge. Bei den Fragerunden 

ist es so, dass jeder Abgeordnete die Möglichkeit 

hat, eine Frage an höchstens zwei Sachverständige 

zu stellen oder zwei Fragen an einen 

Sachverständigen. Wir sind hier in einer relativ 

kleinen Runde, insofern können wir das heute 

auch einigermaßen flexibel handhaben. Sie als 

Sachverständige würde ich bitten, sich jeweils zu 
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notieren, welcher Abgeordnete welche Frage 

gestellt hat, so dass wir dies bei der Beantwortung 

berücksichtigen können. Die Anhörung ist als 

solche öffentlich. Sie wird aufgezeichnet. Es wird 

ein Wortprotokoll angefertigt. Das wird dann 

später auch veröffentlicht. Die Anfertigung von 

Bild- und Tonaufnahmen ist im Übrigen 

allerdings nicht gestattet. Wenn es keine weiteren 

Fragen gibt, dann können wir jetzt auch beginnen. 

Insofern würde ich jetzt Sie, Herrn Kühn, um Ihr 

Eingangsstatement bitten. 

SV Dr. Ulrich Kühn: Zunächst zu meiner Person. 

Ich bin Leiter des Registergerichts München. Das 

Registergericht München ist eine Abteilung des 

Amtsgerichts München. Das ist wohl das größte 

Handelsregister in Deutschland. Ich bin dort seit 

dem Jahr 2008. Der Gesetzentwurf ist aus Sicht 

der Praxis sehr zu begrüßen, weil wir tatsächlich 

in unserer täglichen Praxis immer mehr mit 

ausländischen Kontakten zu tun haben, sei es, 

dass ausländische Gesellschaften sich an 

deutschen Gesellschaften beteiligen, aber sei es 

auch, dass es zu Verbindungen zwischen 

deutschen und ausländischen Unternehmen 

kommt, wie es beispielsweise in Umwandlungs-

vorgängen der Fall ist. Da brauchen wir immer 

wieder Informationen über ausländische 

Gesellschaften. Wer sich da schon einmal 

tatsächlich bemüht hat, wird sehr schnell an seine 

Grenzen stoßen. Wir haben vorhin schon einmal 

das schöne Beispiel genannt: Schauen Sie mal in 

das ungarische Handelsregister und dann erzählen 

Sie mir etwas. Sie werden schon nicht den Knopf 

finden, wie man da rein kommt, es sei dann, Sie 

können ungarisch. Wir brauchen diese 

Informationen. Wir halten deshalb diesen 

Gesetzentwurf für eine sehr hilfreiche Maßnahme, 

die uns die Möglichkeit verschafft, zu 

Informationen zu kommen. Das hilft im Übrigen 

nicht nur uns, sondern auch den Bürgern, die sich 

in einem einheitlichen europäischen 

Wirtschaftsraum mit ausländischen 

Gesellschaften auch befassen müssen. Konkret zu 

der Umsetzung, die – glaube ich – durch die 

Richtlinie doch relativ vorgegebenen ist; Vieles 

kann man gar nicht anders machen. Ich hätte zwei 

konkrete Anmerkungen, die bei uns in der Praxis 

auf Bedenken stoßen. Die erste – das sage ich 

gleich undramaturgisch – ist unsere größere. Man 

soll im § 26 Handelsregisterverordnung (HRV) 

eine Höchstfrist für die Eintragung einfügen – 

21 Tage. Die europäische Richtlinie schreibt das 

vor, insofern ist man da gezwungen für 

Kapitalgesellschaften. Wir haben allerdings in 

Deutschland schon einmal Erfahrungen gemacht 

mit diesen starren Fristen. Es gab schon einmal 

eine Frist von einem Monat. Und man hat dann 

festgestellt, es bringt überhaupt nichts. Es bringt 

vielleicht eine Verzögerung. Ich kann Ihnen aus 

meiner Praxis als Leiter eines Handelsregisters 

heraus sagen, dass meine Mitarbeiter Angst haben 

vor dem Begriff „unverzüglich“. Die schauen, dass 

am Abend ihr Schreibtisch leer ist. Wenn ich 

ihnen sage, in 21 Tagen muss etwas gemacht 

werden, dann kann ich Ihnen sagen, was 

unverzüglich sein wird. Unverzüglich wird 

21 Tage sein. Die Annahme, dass dadurch eine 

Beschleunigung erreicht wird, halte ich für irrig. 

Insofern bin ich eigentlich auch dagegen, dass 

man es ohne Not auf Nicht-Kapitalgesellschaften 

ausweitet. Die Richtlinie schreibt nämlich 

diesbezüglich nichts vor. Meine andere 

Anmerkung ist eine Nebenanmerkung. Der § 9b 

nimmt Bezug auf eine Formulierung, die es schon 

gibt – welche Dokumente sind eigentlich in einen 

Registerordner aufzunehmen? Das sind nach dem 

Gesetz alle eingereichten Dokumente, was aber in 

der Praxis natürlich nicht der Fall ist. Es werden 

nicht alle Dokumente, die zum Handelsregister 

eingereicht werden, auch freigegeben und im 

Internet lesbar gemacht. Man muss sich bloß 

vorstellen, der Notar reicht mal etwas irrtümlich 

ein und stellt dann später fest: „… das ist eine 

Gesellschafterliste zu einer anderen Gesellschaft, 

bitte gebt die nicht frei, ich reiche jetzt die 

richtige ein…“. Wenn ich nach dem Wortlaut des 

Gesetzes gehen würde, würde ich jetzt auch diese 

eingereichte Liste freigeben, die nur Verwirrung 

stiftet. Die Praxis agiert hier nach dem Motto, dass 
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mit „eingereichte Dokumente“ die „einzu-

reichenden Dokumente“ gemeint sind. Ich glaube 

aber trotzdem, dass es hilfreich wäre, wenn der 

Gesetzgeber diese Klarstellung herbeiführt und 

nicht die Praxis. Man kann es auch in den 

Kommentaren nachlesen. Diejenigen, die sich 

überhaupt damit befassen, machen es sehr knapp, 

weil sie das nicht für ein Thema halten und 

schreiben voneinander ab. Und eigentlich ist der 

Sachbearbeiter allein gelassen. Ich kann es aus 

unseren Besprechungsrunden sagen, die wir 

immer wieder in den Registern haben, das ist 

immer wieder ein Problemfall, den man dann 

einfach auf den Sachbearbeiter abwälzt, indem 

man die Formulierung so unklar lässt. 

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank, Herr Kühn. Das passiert selten, dass die 

Sachverständigen tatsächlich in der Zeit bleiben. 

Insofern sind Sie mit einem sehr guten Beispiel 

vorangegangen, an das sich jetzt Herr Pott auch 

halten kann. Bitte schön! 

SV Dr. Hans-Michael Pott: Ich möchte mich kurz 

vorstellen. Ich bin Rechtsanwalt in Düsseldorf. Ich 

bin hier vor allem auch im Rahmen diverser 

Ehrenämter, die mit Europarecht zusammen-

hängen und begleite die Thematik schon ziemlich 

lange. Sie haben, meine Damen und Herren, einen 

Entwurf vorliegen, der auf einer Richtlinie beruht, 

die ihrerseits genauso aussieht, wie das, was da 

geschrieben ist. Insofern muss man sagen – naja 

gut, das passt. Diese Richtlinie ist im Grunde 

EDV-verliebt, und eigentlich fehlt neben den 

Bestimmungen nur noch, dass auch das 

Dateiformat angegeben ist. Ich weiß nicht genau, 

ob das der richtige Standpunkt für ein Gesetz ist, 

um das mal ganz vorsichtig zu formulieren. Sie 

müssen das vor folgendem Hintergrund sehen: 

Wir haben in Deutschland ein ordentlich 

funktionierendes Handelsregistersystem, und 

deutsche Beamte der Kommission haben in den 

späten 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts eine 

Gesetzgebungskampagne losgetreten in Europa. 

Das heißt: Mit der ersten gesellschaftsrechtlichen 

Richtlinie – das sind alles Begriffe, die Sie hier 

finden – hätte man eigentlich unser System oder 

auch das französische System, das entsprechend 

ist oder entsprechend wurde, umsetzen können. 

Das ist leider nicht in ganz Europa geschehen. Die 

Gemeinschaft hat dann später noch einmal 

nachgelegt, – und das ist noch mal sogar etwas 

deutlicher formuliert – dass entsprechende Dinge 

in ein Gesellschaftsregister in jedem 

Mitgliedsstaat kommen müssen. Das ist immer 

noch nicht vollendet, und aus dieser 

Nichtvollendung ergeben sich die wahren 

praktischen Probleme. Man kann zum Beispiel zur 

englischen „limited“ nicht die Vertretungs-

befugnis aus dem dortigen Register vom 

Companies House ablesen. Das führt zu 

Problemen. Diese Probleme hat die Kommission 

vor Augen gehabt. Sie hätte diese Probleme lösen 

können. Sie hat sich stattdessen um die 

datentechnische Abwicklung oder das 

gemeinsame Portal bemüht. Es gibt andere Wege, 

das zu lösen, die auch von der Kommission 

beschritten werden, aber hier an dieser Stelle ist 

es so, dass man sehr technikverliebte 

Formulierungen hat. Man hat nun diese schönen 

Daten, die sich die Register angucken können, 

und ich höre mit Begeisterung, dass man das auch 

tut, weil man es tatsächlich kann, zum Teil 

kostenlos, zum Teil nicht. Sie können es 

wahrscheinlich kostenlos; wir Anwälte müssen 

dafür dann immer die Kreditkarte zücken. Aber 

diese Dinge sind als solche nicht verlässlich. Sie 

dienen bis jetzt ausschließlich der Orientierung 

und der Information insgesamt. Die deutschen 

Gerichte, namentlich das Kammergericht hier in 

Berlin, das hat mit zwei netten Entscheidungen 

mitgeteilt: Das Company Register oder das 

Companies House sei nicht verlässlich genug für 

uns. Da darf ein deutscher Notar, wenn er Einsicht 

nimmt, keine Bescheinigung abgeben, aber beim 

deutschen Register, wenn es denn hier 

entsprechende Dinge über eine deutsche 

Niederlassung über die englische Gesellschaft 

enthält, dann darf der Notar das machen. Herr Dr. 

Vossius wird das gleich behandeln, dem will ich 

hier nicht vorgreifen. Dieser Problemlage setzt 
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sich die Richtlinie nicht aus. Und der deutsche 

Gesetzgeber ist mit seinem Entwurf 

minimalistisch an der Richtlinie kleben geblieben. 

Das finde ich bedauerlich, denn er könnte der 

Praxis auf jeder Ebene ein bisschen mehr helfen. 

Das ist eine Kritik, die man hier so äußern kann. 

Ich darf nur folgende Wünsche äußern, die 

eigentlich leicht zu erfüllen sind. Einen großen 

Teil dieser Bestimmungen sollte man nach 

Möglichkeit in die Verordnung packen. Dem 

Zitiergebot kann auch anders als im Gesetzestext 

entsprochen werden. Viele Dinge, die jetzt hier 

vorliegen, wie zum Beispiel der neue § 9b, sind 

relativ unlesbar. Die materiellen Bestimmungen, 

die im Moment eine Wirkung haben, sind im 

Wesentlichen auch in § 13d HGB erfasst. Ich 

glaube, das kann man so sagen, ohne der Sache 

unrecht zu tun. Jedenfalls, wenn man es genau 

nimmt und genau umsetzt, dann reicht die 

Verordnung bekanntermaßen auch zur Umsetzung 

des europäischen Rechts aus. Der zweite Wunsch 

wäre dann der etwas weitergehende, nämlich dass 

Sie hier und heute sagen, wir verleihen den 

Daten, die in dieser Weise zertifiziert sind, durch 

die richtige EDV, auch öffentlichen Glauben. Ich 

glaube nicht, dass hier die Bereitschaft bei der 

Bundesregierung vorhanden ist. Ich will es aber 

mal appellweise angesprochen haben. Es wäre 

nicht schlecht, aber wenn man sich dazu nicht 

durchringen kann, dann schließe ich mich dem 

Vorschlag der Bundesnotarkammer, Herrn Dr. 

Vossius, an: Es sollte wenigstens § 21 Bundes-

notarordnung entsprechend geändert und 

klargestellt werden, dass der Notar in 

entsprechender Weise wenigstens eine solche 

Bescheinigung ausstellen darf, da man jetzt die so 

viel verlässlicheren Daten hat. Das sind die 

Bemerkungen, die ich zum Eingangsstatement 

gerne gemacht haben möchte. 

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank, Herr Pott. Und jetzt hat Herr Schmidt das 

Wort. 

SV Carsten Schmidt: Mein Name ist Carsten 

Schmidt vom Justizministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen. Ich darf mich innerhalb 

unseres Hauses überwiegend mit der technischen 

Umsetzung der Richtlinie beschäftigen, aber auch 

mit der Umsetzung der rechtlichen Themen, 

soweit sie uns berühren. Vielleicht kurz ein 

kleiner Hintergrund, was wir in diesem 

Zusammenhang mit der Richtlinie gemacht haben. 

Die Richtlinie ist die Grundlage für das, was als 

Gesetzentwurf vorgelegt wird. Es wird im 

Wesentlichen umgesetzt mit dem Gesetzentwurf 

oder mit dem künftigen Gesetz, was seitens der 

Europäischen Union vorgegeben wird, in der Tat, 

in einigen Bereichen durchaus technisch bezogen. 

Jemand der Technik-affin ist wie ich, der sieht das 

allerdings nicht so kritisch. Der Gedanke, der dem 

Ganzen inne wohnt, ist Probleme zu lösen, die wir 

aktuell mit den Registern haben. Es gibt den 

Bedarf auf der EU-Ebene, die Daten zu bekommen, 

die Register zu vernetzen, aber eben nicht mit der 

Richtlinie und auch nicht mit dem Gesetz – 

glaube ich – über das hinaus zu gehen, was auf 

der EU-Ebene geregelt ist. Wir haben keine 

weitere Harmonisierung von EU-Recht bekommen 

und natürlich deswegen auch keine weitere 

Harmonisierung von EU-Regeln innerhalb des 

nationalen Rechts. Das heißt, wir müssen mit den 

bekannten Daten arbeiten. Das ist auch der 

Gedanke, dass also im Prinzip das auf der EU-

Ebene gemacht wird, was wir in Deutschland 

schon haben. Wir haben in Deutschland 130 

Registergerichte, die in 16 Ländern ihren Sitz 

haben, und wir vernetzen auf der Staatsebene alle 

Daten der 130 Registergerichte, führen die im 

gemeinsamen Registerportal der Länder 

zusammen und stellen sie zum Informations-

zugriff für alle interessierten Parteien zur 

Verfügung und zwar genauso, wie sie im 

Handelsregister stehen. Wir nehmen keine 

Veränderungen der Daten vor. Das Ganze ist mit 

dem EHUG gekommen, der elektronische 

Rechtsverkehr ebenfalls, und das hat sich auch 

bewährt. Und in der Tat, eine Beschleunigung ist 

durch den elektronischen Rechtsverkehr 

eingetreten. Herr Dr. Kühn hat das schon gesagt. 

In der Regel, soweit wir das aus unseren 
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Statistiken sehen können, erfolgt die Eintragung 

nach Vorliegen der Eintragungsvoraussetzungen 

in den Handelsregistern innerhalb von ein bis drei 

Arbeitstagen, so dass wir in der Regel weit 

unterhalb der 21-Tages-Frist liegen, die hier 

gesetzlich normiert werden soll. Ähnliches ist 

auch auf der europäischen Ebene angedacht. Wir 

wollen dort nur die bestehenden Daten 

miteinander vernetzen. Wir ändern nicht den 

Rechtscharakter der einzelnen Handelsregister. 

Deswegen bleibt auch die Qualität der einzelnen 

Daten – hier wurde ja schon das Vereinigte 

Königreich angesprochen – unangetastet. 

Deswegen mag es problematisch sein, wenn die 

Daten von ihrer Qualität nicht steigen, ob man 

dann daraufhin Bescheinigungen erteilen können 

möchte und ob man sich da nicht auf ein 

gefährliches Gebiet begibt. Aber das mag ich 

anderen Experten überlassen, ob man das so 

regeln will. Das, was getan werden soll auf der 

europäischen Ebene, ist lediglich eine Verbindung 

dieser Daten. Es ist keine Datenspeicherung der 

Handelsregisterdaten auf der EU-Ebene 

vorgesehen, auch nicht mit dem, was die 

Bundesregierung hier als Gesetzentwurf 

vorschlägt, sondern es sollen lediglich maximal 

Indexdaten auf die europäische Ebene übermittelt 

werden, die dann den Zugang zu den 

Originaldaten in den einzelnen Registern der 

Mitgliedstaaten an der Stelle vermitteln. Das 

heißt, es soll für Bürger, Unternehmen und 

Wirtschaftsbeteiligte der Zugang zu den 

Originaldaten vermittelt werden über einen 

zentralen Zugangspunkt auf der EU-Ebene, das 

europäische Justizportal. Im europäischen 

Justizportal würde dann allerdings auch das 

Problem von Herrn Dr. Kühn gelöst, zumindest 

bezüglich der Beschriftung der einzelnen Felder. 

Es wird in den 23/24 Amtssprachen der 

Europäischen Union ein Zugriff auf die Daten 

vermittelt. Inhaltlich werden diese auch nicht 

übersetzt, um den Rechtscharakter nicht 

anzutasten. Es erfolgt lediglich die Beschreibung 

der einzelnen Felder, um den Zugriff dort zu 

vermitteln. Insofern gibt es auch keine weitere 

Harmonisierung, sondern lediglich eine 

Zugangsvermittlung an dieser Stelle. Hierbei ist 

angedacht, und das ist vielleicht eine Sache, die 

Ihnen präsent ist, dass die Europäische Union im 

Justizportal künftig beabsichtigt, automatisierte 

Übersetzungen auch für Inhalte zur Verfügung zu 

stellen, allerdings ohne Richtigkeitsgewähr. Somit 

würden die Dokumente natürlich ihren 

Rechtscharakter und den öffentlichen Glauben 

verlieren, sofern sie damit versehen sind. Das 

wäre allerdings vielleicht für die Praxis eine Hilfe. 

Das mag aber die Praxis dann beurteilen. Zu den 

Datenschutzaspekten, die man natürlich auch 

berücksichtigen muss, wenn Daten zwischen den 

Mitgliedstaaten ausgetauscht werden. Das gilt es 

noch in den entsprechenden Rechtsakten, die 

noch zu erlassen sind, zu regeln. Welche Formen 

von Daten werden ausgetauscht? Werden es nur 

strukturierte Daten sein oder etwas, das darüber 

hinausgeht? Ist beabsichtigt, diese sicher und 

verschlüsselt zu übermitteln? Das haben wir auch 

mit einem Pilotprojekt – insofern verweise ich auf 

meine Stellungnahme – bereits mit verschiedenen 

Staaten getestet. Das funktioniert. Da können die 

Daten sicher und belastbar und auch ohne Verlust 

des Rechtscharakters miteinander ausgetauscht 

werden, in jeglicher Art und Form, je nachdem, 

was insofern von den entsprechenden Bürgern 

erwartet wird. Wie gesagt, der Rechtscharakter 

geht nicht verloren, und wir haben auch gesehen, 

das kennen wir auch aus der nationalen Ebene, 

wenn wir bestehende Register miteinander 

vernetzen und Daten zentral zum Zugang 

bereitstellen, dann haben wir auf jeden Fall etwas 

für Bürger und Unternehmen getan. Wir sehen das 

auch bei den Zugriffszahlen, die wir auf die 

entsprechenden Register haben. Wenn man einen 

so zentralen Zugangspunkt hat, hat man eine 

Möglichkeit, wo alle Wirtschaftsbeteiligten sich 

interessieren und informieren können, so dass 

man dort auch insofern eine durchaus 

substanzielle Verbesserung für den Markt bringt. 

Das ist insofern etwas, was uns für die Zukunft 

voranbringt und auch der registerrechtlichen 

Praxis hilft. Darauf kann man auch verweisen. Die 
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registerrechtliche Praxis war insgesamt daran 

interessiert, diese Vernetzung, zumindest der 

bestehenden Daten, zu bekommen. Ich denke, das 

ist auch ein guter Einstiegspunkt, vielleicht 

künftig weitere Schritte zu gehen. Dazu müsste 

aber vielleicht der Bundesgesetzgeber oder auch 

der europäische Gesetzgeber den nächsten Schritt 

gehen. 

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank, Herr Schmidt. Und jetzt hat Herr Vossius 

für die Bundesnotarkammer das Wort. 

SV Dr. Oliver Vossius: Die relative Mehrheit der 

Anwesenden in diesem Raum sind 

wahrscheinlich Rechtsanwältinnen und 

Rechtsanwälte. Stellen Sie sich vor, eines schönen 

Nachmittags kommt zu Ihnen ein Klient. Er 

berichtet von einer Bildungsreise durch das 

Baltikum. Die Reise war allerdings in jeder 

Hinsicht ein Flop. Nun will er den Veranstalter 

verklagen, ein Unternehmen mit Sitz in Lettland. 

Die Schilderung der Reisemängel klingt schlüssig. 

Der Verbrauchergerichtsstand ist hier im Inland. 

Sie fangen also an, ein Anspruchsschreiben zu 

diktieren, und nach wenigen Sekunden haben Sie 

ein Problem. Wo sitzt Ihr Gegner und wie wird er 

gesetzlich vertreten? Für eine Klageschrift 

brauchen Sie diese Daten. Sofern Ihr Lettisch 

ebenso wenig vorhanden ist wie das meine, 

scheitern Sie beim Versuch, mit Hilfe des 

Internets und von Google-Translator ins lettische 

Handelsregister zu kommen, wahrscheinlich 

ebenso kläglich, wie ich in einer 

Verschmelzungssache vor einigen Tagen. Sie 

müssen also den Weg über befreundete Kollegen 

oder die deutsche Botschaft in Riga gehen. Dieser 

banale Fall zeigt, wie ungemein wichtig der 

Gesetzesentwurf ist, den Sie heute beraten. Und er 

zeigt zugleich, dass das Vorhaben nur ein erster 

zaghafter Anfang ist. Am Ende muss ein 

europäischer Handelsregisterauszug stehen, den 

man in seiner eigenen Sprache abrufen kann und 

der auch darüber Auskunft gibt, wem Sie als 

Anwalt in unserem Fall eine Klage zustellen 

müssen. Ich bitte Sie daher, den Entwurf stets mit 

diesem strategischen Ziel vor Augen zu beraten 

und die Weichen in der technischen Umsetzung 

in diese Richtung zu stellen. Es geht vor allem um 

die EU-einheitliche Indizierung der vorhandenen 

Datenbanken für eine europäische Metadaten-

bank, den europäischen Handelsregisterauszug. 

Die Bundesrechtsanwaltskammer (BRAK) hat in 

ihrer Stellungnahme zum Gesetzentwurf angeregt, 

in der Bundesnotarordnung die Kompetenz der 

Notare für Bescheinigungen über die 

Rechtsverhältnisse ausländischer Gesellschaften 

deutlicher klarzustellen. Schon bisher haben 

jedenfalls wir in unserem Büro Anwalts-

kolleginnen und -kollegen zu helfen versucht. 

Dass auf Anwaltsseite für diese Notar-

bescheinigung ein so großes Bedürfnis besteht, ist 

mir, weil man selber oft genug betriebsblind ist, 

erst durch die Stellungnahme der BRAK klar 

geworden. Für den Deutschen Notarverein e. V., 

als dessen Präsident ich hier sitze, zugleich als 

Münchener Notar und sozusagen hoffentlich guter 

Kunde von Herrn Dr. Kühn, darf ich sagen, wir 

müssen uns zwar dieser ungemein lehrreichen, 

aber nicht immer einfachen und übrigens auch 

nicht allzu lukrativen Aufgabe stellen. Ich habe 

Ihnen daher letzte Woche einen Formulierungs-

vorschlag an die Hand gegeben und hoffe, dass 

damit den berechtigten Anliegen unserer 

Anwaltskolleginnen und -kollegen Rechnung 

getragen wird. Ich darf noch einmal eines 

betonen: Am Ende muss ein für Jedermann in 

seiner Sprache einsehbares Handelsregister für die 

gesamte EU stehen. Das Handelsregister ist zu 

wichtig, als dass man die Ermittlung seines 

Inhalts einer geheimen Wissenschaft von Notaren 

und anderen spezialisierten Juristen überlassen 

sollte. Beraten Sie den Entwurf bitte in diesem 

Sinne. 

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Jetzt 

haben Sie, Herr Vossius, es geschafft, was 

wirklich – glaube ich – nur sehr wenige geschafft 

haben, deutlich unter der Zeit von fünf Minuten 

zu bleiben. Das ist aber gut. Das gibt uns nämlich 

die Gelegenheit, in den Fragen dann noch etwas 
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intensiver auf die eine oder andere Gegebenheit 

einzugehen. Ich darf insofern die erste Fragerunde 

eröffnen und darf um Wortmeldungen bitten. 

Abg. Sebastian Steineke (CDU/CSU): Herr Dr. 

Kühn, ich habe noch zwei Nachfragen zu den 

Themen und zu den Anmerkungen, die Sie 

gemacht haben. Einmal zum Thema § 9b Absatz 1 

HGB; diese Geschichte, auf die Sie hingewiesen 

haben. Das ist aus Ihrer Sicht zwingend, weil die 

Praxis damit tatsächlich ein Problem hat. Meine 

Frau ist Registerrichterin und hat mir das auch so 

geschildert. Ich sage als Rechtsanwalt und 

Anwender wieder, wenn es so gehandhabt wird, 

muss tatsächlich aus Ihrer Sicht eine Änderung 

erfolgen, um eine Rechtssicherheit auch für die 

Registerrichter herbeizuführen, und dass eine 

klare, deutliche Änderungsformulierung von 

Ihnen dann auch gewünscht wird. Das Zweite ist, 

die Nachfrage zu dem Thema – wir haben gerade 

schon darüber gesprochen – das Thema der 

Unverzüglichkeit bzw. der 21-Tages-Frist. Jetzt 

mal eine praxisrelevante Anmerkung: Wir haben 

das Thema bei einer ähnlichen Problematik jetzt 

aber in einem anderen Bereich – im 

Familienrecht, wo innerhalb von einem Monat in 

Kindschaftssachen terminiert werden muss, was 

häufig praktisch nicht geschafft wird, weil die 

entsprechenden Unterlagen nicht beigefügt 

werden können zu diesem Zeitpunkt. Deswegen 

kann nicht terminiert werden. Wie ich es bei 

Ihnen verstanden habe, ist die Praxis ja so, Sie 

schaffen es. Herr Schmidt hat es ja auch gesagt, 

dass es eigentlich kein Problem ist. Es ist 

sozusagen nur noch eine Motivationshilfe, so habe 

ich es verstanden, für die Mitarbeiter, um ihnen 

deutlich zu machen, sie sollen sich nicht 21 Tage 

Zeit lassen, sondern es kann auch schneller als 21 

Tage sein. So habe ich das jetzt bei Ihnen 

verstanden. Wie gesagt, in Familiensachen sehe 

ich eher die Problematik, dass sie es schlicht in 

der Zeit nicht schaffen und deswegen diese starre 

Frist oder diese fast starre Frist dann eher 

hinderlich ist, um in diesem Fall Terminierungen, 

in diesem Fall Eintragungen zu machen. Das 

wären meine beiden Fragen.  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank, der Kollege Pitterle hat die nächsten 

Fragen. 

Abg. Richard Pitterle (DIE LINKE.): Ich will an 

Herrn Rechtsanwalt Dr. Pott zwei Fragen stellen, 

aber will Folgendes vorausschicken: Ich frage 

mich immer, warum bei diesen Harmonisierungen 

oder Versuchen, in Europa eine Vereinheitlichung 

zu finden, nicht von dem höchsten Standard 

ausgegangen wird. Ich bin auch ein im 

Wirtschaftsrecht tätiger Anwalt, und es gibt seit 

zehn Jahren in Tschechien ein Online-

Handelsregister, in das jeder kostenlos einsehen 

kann und da kann man auch z. B. den Namen 

eines Gesellschafters oder einer Gesellschaft 

eingeben, und dann sieht man, an welchen 

Gesellschaften er beteiligt ist. Wenn er in 15 

Gesellschaften ist, dann werden die alle 

aufgezeigt. Das wäre möglicherweise auch für uns 

wünschenswert. Ich stelle zum einen die Frage, ob 

Sie nicht denken, dass die in § 9b Absatz 2 HGB 

genannten Informationen ergänzt werden sollten, 

um Informationen über ladungsfähige Anschriften 

und Vertretungsberechtigte. Zweitens wurde in 

der aktuellen Stellungnahme der Bundesrechts-

anwaltskammer vom April dieses Jahres die 

Einfügung eines weiteren Satzes in der 

Bundesnotarordnung vorgeschlagen, und 

vielleicht könnten Sie noch ergänzend begründen, 

wieso Sie das für notwendig halten?  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank Herr Pitterle. Jetzt hat Stephan Harbarth das 

Wort. 

Abg. Dr. Stephan Harbarth (CDU/CSU): Ich 

möchte noch mal auf den Punkt zurückkommen, 

den der Kollege Steineke angesprochen hat, den 

Sie vorhin auch in Ihrem Eingangsstatement 

adressiert hatten. Es stellt sich die nämlich die 

Frage, ob wir im Grunde kurioserweise entgegen 

der Intention der Europäischen Richtlinie, die mit 
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der 21-Tage-Vorgabe Dinge beschleunigen möchte, 

eine Verlangsamung oder Verzögerung 

bekommen, weil möglichweise gesagt wird, ich 

kann warten bis zum Tag 21. Ich verstehe Ihren 

Punkt zunächst mal so, dass Sie sagen, die 

Vorgabe gilt natürlich nur für HRB – HRA kann 

man noch mal überlegen, ob man es dafür parallel 

vorsieht, oder ob man sagt, man setzt insoweit 

eins zu eins um. Davon losgelöst, ist es so, dass im 

Grunde der § 26 HRV auf den § 25 Absatz 1 Satz 2 

HRV verweist, in dem steht „unverzüglich“. Daran 

wird sich ja im Grunde auch nichts ändern. Er soll 

unverzüglich eintragen, spätestens aber innerhalb 

dieser 21-Tages-Frist. Ich habe diese Frage, weil 

ich aus Ihrem Statement mitnehme, dass Sie die 

Sorge haben, dass man vielleicht doch 

typischerweise erst zu einem späteren Zeitpunkt 

einträgt. Meinen Sie, dass man das noch 

irgendwie klarstellen sollte und in den § 26 

schreibt, dass unverzüglich einzutragen ist. Das ist 

vielleicht dann nochmal transparenter, als wenn 

es über eine Verweisung gelöst wird. Oder haben 

Sie auch keine bessere Idee, und wir müssen uns 

eher dem europäischen Gesetzgeber gehorchend 

hier fügen und dann in Kauf nehmen, dass es 

möglicherweise zu einer Verzögerung kommt.  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank, Johannes Fechner bitte. 

Abg. Dr. Johannes Fechner (SPD): Vielen Dank. 

Ich hätte zwei Fragen an Herrn Schmidt. Herr 

Schmidt, mich würde interessieren, um mal ein 

Feeling dafür zu bekommen, wie groß ist das 

Interesse tatsächlich? Wir haben das elektronische 

Handelsregister eingeführt vor fünf, sechs Jahren. 

Haben Sie darüber Zahlen, wie sehr da Bürger 

oder Firmen und Kanzleien Interesse hatten? 

Dann ist ja möglicherweise, wenn das Interesse 

groß ist, damit zu rechnen, dass es noch weiter 

ansteigen wird, und auch vor dem Hintergrund 

hätte ich die Frage, ob die 21 Tage nicht zu knapp 

sind? Ich bin Arbeitszeiten aus dem badischen 

Grundbuchamt gewohnt, Herr Vossius lächelt, 

wissend, dass wir hier Bearbeitungszeiten von 

sechs oder acht Monaten haben. Auf das badische 

Grundbuchamt müssen Sie natürlich nicht 

eingehen.  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

herzlichen Dank. Weitere Fragen von 

Abgeordneten habe ich nicht. Es sind auch keine 

weiteren anwesend, die Fragen stellen könnten, 

insofern können wir jetzt in die erste Fragerunde 

eintreten. Da wäre als Erster eigentlich Herr 

Vossius dran, an den jetzt in dieser Fragerunde 

keine Fragen gerichtet wurden, insofern wäre es 

an Herr Schmidt jetzt zu antworten auf die Frage 

von Herrn Fechner.  

SV Carsten Schmidt: Vielen Dank, Herr Dr. 

Fechner für die interessante Frage. In der Tat – 

seit 2007 haben wir das elektronische 

Handelsregister mit dem gemeinsamen 

Registerportal der Länder in Deutschland. Wir 

haben uns in der Tat damals Gedanken gemacht, 

wie werden die Zugriffszahlen ausschauen und 

haben, was simple Mathematik ist, die 

Zugriffszahlen addiert, die wir aus den einzelnen 

Länderportalen bekommen haben, soweit welche 

vorhanden waren, und haben gesagt, das wird 

wahrscheinlich so um 25 Prozent steigen, hatten 

aber keine konkrete Idee, ob das tatsächlich 

zutreffend ist. Wir haben daraufhin eine Statistik 

dazu eingeführt, und die habe ich auch dabei und 

habe gerade nachgesehen. Zu 2007 haben wir 

keine Zahlen, weil wir da erst überlegt haben, 

dass wir sie brauchen. Aber bis 2014 haben wir 

sie, und es bewegt sich zwischen 4 Millionen 

Zugriffen pro Monat auf das elektronische 

Handelsregister bis hin zu 20 Millionen pro 

Monat. Sie können daran ablesen, wie die 

Wirtschaftsentwicklung ist, und ob wir uns gerade 

in einer Finanzkrise oder Finanzmarktkrise 

befinden. Zu deren Hochzeiten hatten wir die 

20 Millionen und hatten tatsächlich sogar 

Performanceprobleme. Es war eigentlich ein 

Förderprogramm für die Hardwareindustrie, die 

uns dann Server liefern musste, um Zugriffe auf 

das Handelsregister dauerhaft sicherzustellen. 
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Kontinuierlich – muss man sagen – steigen die 

Zugriffe an über den ganzen Zeitraum. Wir liegen 

im Schnitt bei 10 Millionen, so dass wir, wenn 

man berechnet, dass Deutschland vielleicht etwa 

ein Fünftel der Zahlen von Europa ausmacht, von 

den 31 Millionen eingetragenen Unternehmen, 

wir sagen müssten, wir würden davon ausgehen, 

dass wir zwischen 50 und 100 Millionen Zugriffe 

pro Monat auf das Handelsregister in Europa 

haben dürften. Das ist in der Regel weit mehr als 

die Summe seiner Teile. Auch die 25 Prozent oder 

50 Prozent mehr Zugriffe, die wir angenommen 

haben, haben weit darunter gelegen. Das – denke 

ich – werden die Kollegen des BMJV, die auch 

regelmäßig diese statistischen Daten anfragen, 

bestätigen können. Zu Ihrer zweiten Frage mit den 

21 Tagen, noch mal rekurrierend auf unsere 

Statistiken: Also in der Tat ist das natürlich eine 

Überlegung, ob das eine ambitionierte Frist ist 

oder nicht. Wir haben eigentlich – zumindest für 

Nordrhein-Westfalen, aber auch für die anderen 

Länder mit denen wir intensiven Kontakt haben – 

nicht die Erfahrung gesammelt, dass, wenn alle 

notwendigen Daten vorliegen, die 21 Tage nicht 

eingehalten werden können. Der Standard sind 

wirklich ein bis drei Tage. Wir kennen nur den 

umgekehrten Fall, dass die Notarkollegen sich bei 

unseren Registergerichten melden und darauf 

hinweisen, übermorgen wird etwas kommen, das 

ist ganz dringend und ganz wichtig, und es muss 

noch schneller als üblich passieren, und dann 

schaffen wir das auch in weit unter einem Tag. 

Dann bekommen wir das auch in einen halben 

Tag hin oder sogar in wenigen Stunden, wenn das 

entsprechend angekündigt ist. So ist auch die 

Rückmeldung unserer registerrechtlichen Praxis 

an der Stelle. Ich hoffe, dass ich Ihre Frage richtig 

erfasst hatte? Danke. 

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank, Herr Schmidt. Dann hat jetzt der 

Sachverständige Pott das Wort auf die Fragen von 

Kollegen Pitterle. 

SV Dr. Hans-Michael Pott: Die Fragen sind 

äußerst zutreffend und präzise gerichtet. Wenn 

wir uns abgesprochen hätten, hätte ich gesagt: 

„Können Sie nicht mal so eine Frage stellen?“. 

Wir haben in Europa in der Tat eine 

Harmonisierung auf hohem Niveau, die nicht 

vollständig umgesetzt wird. Das ist das, was mich 

immer erstaunt, wir haben Vorschriften darüber, 

dass Vertretungsberechtigungen eigentlich schon 

seit 1968 bei der Ersten Gesellschaftsrechtlichen 

Richtlinie im entsprechenden Register erfasst und 

zugänglich sein müssen. Das ist damals nach 

deutschem Maßstab gemacht worden und 

übrigens bekräftigt worden in der weiteren 

Richtlinie, dort erst wieder aufgegriffen und 

bestätigt im Jahr 2012. Also, es steht dem nichts 

entgegen, das mindestens auf dieses Niveau 

hochzufahren. Selbstverständlich hat sich in der 

Zwischenzeit in Europa noch Einiges getan. Es 

sind insbesondere die fortschrittsorientierten 

Beitrittsstaaten, die da durchaus etwas mehr getan 

haben und den Zugriff und die Möglichkeiten 

deutlich erhöht haben. Es wäre nicht falsch, das 

zu machen. Allerdings wären dafür 

möglicherweise, wenn man es europaweit haben 

will, weitere Gesetzgebungsmaßnahmen Europas 

nötig. Für die bisherige und eigentlich unserem 

Niveau jetzt nur entsprechende Harmonisierung 

würde der bisherige Stand ausreichen. Das ist der 

Punkt, weshalb man sich auch mit einer solchen 

Richtlinie, die dem zugrunde liegt, ein bisschen 

schwer tut. Man sagt sich, konnten die nicht jetzt 

wenigstens ernst machen und an diese Sachen 

rangehen. Das ist eigentlich der Punkt, über den 

man sich ärgert, was wir auch der Kommission 

mit hinreichender Deutlichkeit vorgetragen haben. 

Das ist eigentlich ein Punkt, über den man gar 

nicht streiten könnte, wenn man es mit der 

Rechtsanwendung ernst nimmt. Selbst-

verständlich wäre das andere auch zu begrüßen, 

da weiterzugehen. Ich darf vielleicht einen Punkt 

von Herrn Notar Dr. Vossius aus der 

Klageerhebung aufgreifen. Demnächst wird für 

gesellschaftsrechtliche Maßnahmen eine 

entsprechende Bescheinigung europaweit 

eingeführt werden. Das geht tatsächlich auf die 

Bundesrechtsanwaltskammer und deren Initiative 
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zurück. Durch eine europäische Verordnung wird 

sichergestellt, dass eine bestimmte Bescheinigung 

für Vertretungsberechtigung und für 

familienrechtliche Sachen usw. einheitlich 

existiert. Damit kann man gesellschaftsrechtlich 

leben, aber der Verbraucher, der nicht nur die 

Reise ins Baltikum hat, sondern der zum Beispiel 

eine ausländische Versicherung abgeschlossen 

hat, hat ein Problem: Er hat den Gerichtsstand 

sowohl europarechtlich wie nach deutschem 

Recht hier in Deutschland, und er muss die Klage 

in England zustellungsreif machen nach 

englischem Recht. Ich habe den 31. Dezember 

2013 damit verbracht, eine Klage mit einer 

entsprechend hohen Summe gegen eine englische 

Versicherung fertig zu machen. Die hat viermal 

ihre entsprechenden Empfangsberechtigten im 

Jahr 2013 gewechselt. Im Register steht nichts, 

aber ich habe herausbekommen, dass an der 

Spitze ein echter Lord steht, und dem kann man 

das dann in den Briefkasten werfen. Für den 

Verbraucher also eine ziemliche Katastrophe. Für 

das das andere Problem der gesellschafts-

rechtlichen Seite komme ich auf die Änderung 

des § 21 Notarordnung zurück. In Deutschland hat 

man die Situation, dass der Notar im Internet ins 

Handelsregister sieht und sagt, so ist es, das ist die 

Vertretungsbescheinigung; ich bescheinige, das ist 

der Richtige. Das ist übrigens ein sehr gutes 

Produkt des deutschen Rechts – in Frankreich gibt 

es das in dieser Form zum Beispiel nicht – das 

hilft in vielen Fällen zu sagen: Das ist jetzt der 

Richtige, der kann das Grundstück kaufen, der 

kann das machen und dergleichen mehr. Und die 

Frage ist, müsste der Notar nicht genauso gut in 

ausländische Register hineinsehen können. Da 

sieht es so aus, dass das Kammergericht 2010 

entschieden hat, dass das bei ausländischen 

Registern nicht gilt. Das ist nicht die Qualität der 

Daten und dergleichen mehr – das ist das Thema, 

was wir eben hatten – daraufhin hat sich ein 

gewisser Protest erhoben, weil alles noch 

schwieriger wird, wenn das der Notar so nicht 

machen kann. Man hat dann andere Hilfsregeln 

angeregt: Der Notar möge doch, wenn er des 

ausländischen Rechts kundig sei, seine legal 

opinion abgeben, wo er seine Rechtsmeinung auf 

eigene Verantwortung zum Besten gibt, wer da 

vertritt und dergleichen. Das muss man einem 

deutschen Notar nicht zumuten, aber dann hat das 

Kammergericht ein kleines Einsehen gehabt. 2013 

hat es entschieden, dass wenigstens die Sachen, 

die ins deutsche Register gelangt sind, übrigens 

auch nicht auf einer besseren Datenlage, bei 

Niederlassungen ausländischer Unternehmen, 

ausländischer Gesellschaften konkret in 

Deutschland, dann entsprechend verwendet 

werden können und Gegenstand einer 

Bescheinigung sein können. Da besteht aber 

Unsicherheit. Im Rheinland geht das, wenn ich 

das mal aus meinem Bereich sagen darf, beim 

Nachweis der Vertretungsberechtigung eher locker 

zu, wie das unserer landsmannschaftlichen 

Ausrichtung entspricht. In Dresden sitzen sehr 

genaue Menschen im Oberlandesgericht, die kaum 

irgendwelche Bescheinigungen gelten lassen und 

schöne Beschlüsse schreiben, in denen dann 

dargelegt wird, warum das nicht geht und das 

andere leider auch nicht. Es ist schön, die zeigen 

ihre Gelehrsamkeit, das ist auch eine deutsche 

Tugend. Aber – das hilft natürlich der Praxis 

nicht, deswegen wäre eine Klarstellung hilfreich, 

die wenigstens für diese Dinge die Kompetenz des 

Notars, wenn er sich das dann zutrauen kann, und 

wenn er das selber auch entsprechend prüfen 

kann, ausweiten und jedenfalls diese schöne 

deutsche Bescheinigung verwendbar machen 

würde. Das ist das Anliegen, das auch wir 

Praktiker aus der kämpfenden Front uns zu Eigen 

machen möchten. 

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank, Herr Pott. Jetzt hat Herr Kühn das Wort auf 

die Fragen von Herrn Steineke und Herrn 

Harbarth. Bitte. 

SV Dr. Ulrich Kühn: Vielen Dank. Zunächst zu 

Ihrer Frage, Herr Steineke, bezüglich des § 9b, 

welche Dokumente in den Registerordner 

aufzunehmen seien. Besteht da wirklich eine 

Unsicherheit, besteht da eine Notwendigkeit, dass 
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das gesetzgeberisch geklärt wird? Ich kann Ihnen 

das nur aus der Praxis sagen. Wir haben 

wöchentliche Richterbesprechungsrunden. Wir 

sind 11 Richter und wir reden jedes dritte, vierte 

Mal darüber, ob dieses oder jenes Dokument mit 

in den Ordner aufzunehmen ist oder nicht. Dann 

werden immer dieselben zwei Kommentare 

herangezogen, da steht dasselbe drin – ich glaube 

nahezu wortgleich – das heißt, es gibt keine 

Auskunft dazu. Es ist eindeutig, dass es nicht der 

Wortlaut des Gesetzes ist, was wir machen sollen. 

Ich kann nicht sagen, dass wir hier jetzt schon mit 

Haftungsproblematiken zu kämpfen hätten, aber 

es ist sicherlich auch nicht die Aufgabe des 

Gesetzes, nur Haftungen auszuschließen. Dann die 

weitere Frage, die Sie beide an mich gerichtet 

haben. Ich versuche mal, es gemeinsam zu 

beantworten bezüglich der 21 Tage. Ich möchte 

ein wenig ausholen. Ich glaube zu wissen, woher 

die 21 Tage kommen. Man muss dazu sagen, das 

ist natürlich eine europäische Vorgabe, und es 

gibt innerhalb Europas sehr unterschiedliche 

Register. Wir haben noch einige Länder in Europa, 

die sehr magere Bearbeitungsgeschwindigkeiten 

haben. Man muss auch sagen, wir in Deutschland 

konkurrieren auch mit Registern, die sich 

inzwischen darüber unterhalten, wie viele 

Minuten man zum Eintragen braucht. Mir ist der 

konkrete Fall „Portugal“ bekannt, wo nun diese 

Frist von 21 Tagen wohl reißen wird. Daher 

kommen diese Tage. Wenn ich richtig informiert 

bin, hat das Bundesministerium der Justiz damals 

bei der Schaffung der europäischen Richtlinie 

tatsächlich darauf gedrungen, dass nicht 21 Tage 

drin steht, sondern „unverzüglich“, weil – so 

wurde es mir berichtet, Sie mögen mich 

korrigieren, wenn ich falsch liege – wir Erfahrung 

damit haben, wenn 30 Tage vorgesehen sind, es 

halt 30 Tage werden. Dann ist es nicht mehr 

unverzüglich. Wir werden jetzt mit dieser 

europäischen Vorgabe für die Kapitalgesell-

schaften leben müssen. Ich halte es nicht für 

glücklich. Zu Ihrer Frage, ob sich dann aber 

dennoch empfiehlt, damit nicht „unverzüglich“ 

zu 21 Tagen wird, eine weitere Klarstellung im 

§ 26 HRV zu verankern. Ich persönlich habe da 

Zweifel. Es steht im § 25 HRV, die „unverzüglich“ 

sind damit nicht herauskorrigiert. Das hat 

möglicherweise eine gewisse Dynamik. Man wird 

nicht sagen können, jetzt hat es 21 Tage 

gebraucht, also war es nicht unverzüglich. Es 

kann also durchaus sein, dass sich dadurch die 

Eintragungszeiten verlängern. Ich würde auch 

nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Ich 

kenne meine Kollegen, und ich glaube, dass ihr 

Arbeitsethos anhalten wird und sie sich weiterhin 

bemühen werden, es möglichst schnell 

einzutragen. Aber ich muss zugeben, wenn mir 

einer mit dem Argument kommt, na ja, was willst 

du, 21 Tage sind noch nicht überschritten, dann 

werde ich erst mal nur murmeln können.  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank Herr Kühn. Ich darf jetzt einmal in die 

Runde gucken und fragen, ob es weitere Fragen 

von Seiten der Abgeordneten gibt. Herr Pitterle 

bitte! 

Abg. Richard Pitterle (DIE LINKE.): Sie haben 

vorher gesagt, es wäre wünschenswert, wenn 

diese Unterlagen in allen 26 Sprachen zugänglich 

werden. Aus meiner Sicht würde es ausreichen, 

wenn – wie beim tschechischen Handelsregister – 

zumindest alles englisch aufgeführt ist, weil ich 

denke, mit der Sprache kommt man einigermaßen 

weiter gegenüber ungarisch, was ich auch nicht 

lesen kann, oder bulgarisch. Die Frage ist 

natürlich, trifft es denn jetzt schon für unser 

Handelsregister zu, dass die auch in Englisch 

dargeboten werden oder werden sie nur in 

Deutsch dargeboten? Die zweite Frage nochmal an 

Rechtsanwalt Dr. Pott. Im § 9b wird ja nur Bezug 

genommen auf Kapitalgesellschaften. Wäre es 

nicht sinnvoll, das auszuweiten auf die 

Jahresabschlüsse der Personengesellschaften, weil 

ich denke, da gibt es auch ein rechtliches 

Interesse, weil bei Personengesellschaften 

zumindest in der deutschen Wirtschaft eine 

ziemlich große Rolle spielen. Diese Beschränkung 
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auf Kapitalgesellschaften, wie sie bisher 

vorgekommen wird, kommt mir sehr zweifelhaft 

vor.  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): 

Weitere Fragen sehe ich nicht, dann können wir 

gleich schon beantworten. Dann hat Herr Pott das 

Wort auf die erste Frage bzw. die zweite Frage, 

weil wir in umgekehrter alphabetischer 

Reihenfolge vorgehen auf die Frage von Herrn 

Pitterle und dann Herr Vossius. 

SV Dr. Hans-Michael Pott: Die Beschränkung auf 

die Kapitalgesellschaften hat ausschließlich 

historische Gründe. Mit der Ersten 

Gesellschaftsrechtlichen Richtlinie hat man sich 

nicht getraut, über die Kapitalgesellschaften 

hinaus zu gehen, weil man diese Richtlinie auf 

die Existenz, die Fortexistenz und die mögliche 

Nichtexistenz der Kapitalgesellschaften 

zugeschnitten hat, und im weiteren Verlauf sind 

die weiteren Daten hineingekommen. Seitens der 

Deutschen – übrigens auch der deutschen 

Bundesregierung der damaligen Zeit – ist gesagt 

worden, das müsste man da reinpacken, 

mindestens die GmbH & Co KG und Ähnliches 

mehr. Das ist dann im Regelfall in diesen Punkten 

nicht geschehen. Im gesellschaftsrechtlichen 

Programm hat man das bei diesen Punkten 

ausgelassen, bei der Bilanzrichtlinie, der vierten 

gesellschaftsrechtlichen Richtlinie, hat man dann 

allerdings später eine Erweiterung auf die GmbH 

& Co KG oder die entsprechenden Rechtsformen 

ausländischen Rechts vorgenommen. Das 

allerdings nur, weil die deutsche Bundesregierung 

damals behauptet hat, eine GmbH & Co KG falle 

nicht darunter oder man müsse erst abwarten, bis 

eine entsprechende Regelung getroffen werde. Als 

man dann zugeben musste, dass die 

Bilanzrichtlinie wirklich umgesetzt werden muss 

und die Veröffentlichung vor allem passiert, da 

hat man gesagt, dann machen wir noch eine 

eigene Richtlinie für die GmbH & Co KGs. Sie sind 

einfach im Programm historisch nicht drin. 

Wünschenswert wäre das in ganz hohem Maße, 

allerdings hat man da auch vor den technischen 

Schwierigkeiten – diskutiert vor fünf, sechs Jahren 

– kapituliert, weil man gesagt hat, die 

Vertretungsberechtigung einer Personen-

gesellschaft ist nicht so klar umrissen wie bei 

einer juristischen Person. Bei der hat man ein 

klares Organ, das dafür zuständig ist. Bei den 

Personengesellschaften in Europa, auch wenn sie 

im Handelsgesetzbuch stehen oder in 

vergleichbaren gesetzlichen Regelungen, da ist die 

Selbstorganschaft im Regelfall vorgesehen, und da 

ist nicht immer klar, wer denn wirklich der 

Vertreter ist. Das halte ich für vorgeschoben bei 

den Formen wie der offenen Handelsgesellschaft 

oder der einfachen Kommanditgesellschaft, die in 

fast allen Rechtsordnungen existieren. Ich halte 

das nicht für ein wirkliches Problem, dennoch 

wäre der eine oder andere Staat vielleicht 

genötigt, zur Selbstorganschaft gesetzliche 

Änderungen vorzunehmen. Da man hier meint, es 

ist alles schon so komplex, ist man da nicht 

rangegangen. Ansonsten wäre das absolut 

begrüßenswert und für die Praxis extrem hilfreich. 

Das ist in jeder Form die Geschichte, wenn Sie 

sehen, wer ist denn hier in dieser Autowerkstatt, 

die von mehreren Handwerkern betrieben wird, 

die gewerblich tätig sind, demnach eine 

entsprechende Gesellschaftsform haben, 

vertretungsberechtigt, wer kann das machen? 

Wenn Sie die verklagen wollen, haben Sie im 

Grunde dasselbe Problem. Sie können das aus 

dem deutschen Handelsregister dann unschwer 

rausfinden. Da finden Sie die Gesellschafter. Bei 

den anderen Gesellschaftsformen im Ausland ist 

das schwieriger.  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Vielen 

Dank Herr Pott. Herr Vossius bitte! 

SV Dr. Oliver Vossius: Herzlichen Dank Herr 

Pitterle für Ihre Frage. Wenn Sie auf 

www.handelsregister.de gehen, dann öffnet sich 

zwar eine Seite auf Deutsch, aber dann finden Sie 

schon drei oder vier verschiedene Flaggen: 

Englisch, französisch, spanisch werden meines 

Wissens angeboten. Das heißt, sie haben 

zumindest die Oberfläche in der Fremdsprache, 
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was natürlich für Ausländer das Suchen sehr 

erleichtert. Der Handelsregisterauszug selbst ist 

bei uns nach wie vor nur auf Deutsch verfügbar. 

Wenn man sich anschauen kann, wie man so 

etwas machen könnte, betrachtet einmal die 

Niederlande. Die bieten den Auszug in gleicher 

Weise in Niederländisch und in Englisch an. Für 

mich ist das ein Vorbild, weil die noch mehrere 

Sprachen anbieten. Schweden ist schon eher was. 

Allerdings müssen Sie sich dort als Benutzer 

anmelden, und dann war mein Schwedisch und 

mein Holländisch auch schon mal besser. Da 

müssen Sie sich durch eine niederländische 

Webseite durchklicken. Letztlich ist es – nebenbei 

bemerkt – daran gescheitert, dass verlangt wird, 

dass sie eine niederländische Bankverbindung 

haben, von der abgebucht wird. Da haben wir 

dann gesagt, das ist uns der Spaß dann doch nicht 

wert. Die Spanier verlangten das zuerst auch, 

haben aber dann, nachdem ich gesagt habe, ich 

gebe euch auch Einziehungsermächtigungen, 

vertraut und eine Rechnung ausgestellt.  

Vorsitz Dr. Jan-Marco Luczak (CDU/CSU): Das ist 

doch fast ein schönes Schlusswort: Wenn den 

deutschen Notaren auch im europäischen 

Ausland vertraut wird, dann ist das schon mal 

sehr gut.  

Meine Damen und Herren Sachverständigen, ich 

habe keine weiteren Fragen notiert. Das ist auch 

ein gutes Zeichen, zum einen dafür, dass die 

Richtlinie gut ist, dass das Gesetz zur Umsetzung 

gut ist und dafür, dass Ihre Sachverständigen-

einlassungen – auch die schriftlichen – gut waren, 

so dass alle Fragen erschöpfend geklärt werden 

konnten. Ihnen herzlichen Dank, dass Sie uns zur 

Verfügung gestanden haben und wir werden jetzt 

Ihre Anregungen und Anmerkungen aufnehmen 

und vielleicht noch ein besseres Gesetz daraus 

machen. Vielen herzlichen Dank! 

 

Schluss der Sitzung: 14:54 Uhr 
 
 
 
Dr. Jan-Marco Luczak, MdB 
Stellvertretender Vorsitzender 
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Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie 2012/17/EU in 
Bezug auf die Verknüpfung von Zentral-, Handels- und Gesellschafts-
registern in der Europäischen Union, BT-Drucksache 18/2137 
hier: Stellungnahme zur Anhörung am 5.November 2014 
Anlage(n):                      

 

I. Allgemein 

Das mit dem Gesetzesvorhaben angestrebte Ziel einer engeren Vernetzung der 

europäischen Register ist aus Sicht der registergerichtlichen Praxis zu begrüßen. 

Grenzüberschreitende Vorgänge gewinnen in der täglichen Arbeit der Handelsre-

gister ein stetig wachsendes Gewicht. Dies beginnt bei der Beteiligung ausländi-

scher Unternehmen als Teilhaber an deutschen Gesellschaften, setzt sich über die 

Eintragung inländischer Zweigniederlassungen von ausländischen Unternehmen 

und Europäischer Aktiengesellschaften (SE) fort und endet nicht bei grenzüber-

schreitenden Verschmelzungen, da durch die Entscheidung des EuGH vom 

12.07.2014 („Vale“, NJW 2012, 2715) nunmehr auch der Weg für grenzüberschrei-

tende Formwechsel eröffnet wurde. Aufgrund dessen benötigen die Registerge-

richte Informationen über die Existenz, Vertretungsberechtigten und sonstigen 

rechtlichen Verhältnisse ausländischer Gesellschaften. 

 

Diese Informationserfordernisse können derzeit vielfach nicht oder nur unter er-

heblichen Schwierigkeiten beschafft werden. Die Daten sind oft nur rudimentär, 
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größtenteils nur kostenpflichtig zugänglich. Hinzu kommen Sprachbarrieren so-

wohl bei dem Zugang zu den Registern als auch bezüglich der Inhalte. Den Regis-

tergerichten fällt es vor diesem Hintergrund bisweilen schwer, ihren gesetzlichen 

Prüfpflichten nachzukommen. 

 

Hinzu kommt, dass für bestimmte Sachverhalte eine Information über Verände-

rungen im ausländischen Register notwendig ist, um bestehende Eintragungen im 

deutschen Handelsregister korrekt zu halten: 

Die Eintragung von inländischen Zweigniederlassungen ausländischer Unterneh-

men setzt voraus, dass Veränderungen im ausländischen Register bekannt wer-

den, da die Eintragung für die Zweigniederlassung lediglich ein „Spiegelbild“ der 

ausländischen Eintragung abbilden soll. Das Register der Zweigniederlassung 

kann aber nicht permanent die Eintragungen bezüglich der Hauptniederlassung 

überprüfen. Infolgedessen ergab der Testlauf eines gegenseitigen Datenabgleichs 

zwischen deutschen Handelsregistern und Companies House in Cardiff im Jahr 

2009, dass zu ca. 15% der in Deutschland registrierten Zweigniederlassungen die 

englische Limited bereits gelöscht, die Eintragung der (unselbständigen) Zweig-

niederlassung somit nicht mehr korrekt war. 

Bei grenzüberschreitenden Verschmelzungen sehen sowohl die europäische Ver-

schmelzungsrichtlinie (vom 25.11.2005, 2005/56/EG) als auch deutsches Recht 

vor, dass das Register der übertragenden Gesellschaft von dem Register der 

übernehmenden Gesellschaft über die Wirksamkeit der Verschmelzung informiert 

wird (§ 122l Absatz 3 UmwG). Eine elektronische Kommunikation zwischen den 

Registern (übrigens auch für die nach § 122k Abs. 4 UmwG vorgeschriebene 

Übermittlung der elektronischen Dokumente) ist jedoch bis dato mangels verein-

barter Übermittlungswege nicht möglich. 

 

Vor diesem Hintergrund ist die Richtlinie 2012/17/EU sowie deren Umsetzung im 

deutschen Recht zu begrüßen. 

 

II. Einfügung § 9b HGB 

Aus Sicht der Praxis ist die Errichtung eines einheitlichen Europäischen Justizpor-

tals uneingeschränkt zu begrüßen. 

Sein Mehrwert ist zunächst darin zu sehen, dass Registereintragungen in allen 

Amtssprachen der EU recherchiert werden können. Wünschenswert wäre darüber 

hinaus, auch die Registerinformationen selbst in übersetzter Form verfügbar zu 

halten. 
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Zu begrüßen ist auch, dass zumindest ein Mindestdatensatz bezüglich jedes re-

gistrierten Unternehmens kostenlos zur Verfügung gestellt werden soll. 

Aus Sicht der deutschen Register stellt es auch einen bemerkenswerten Vorzug 

dar, dass mit den Registerdaten gleichzeitig eine Information über deren rechtliche 

Qualität vorgehalten werden soll. Hierdurch wird deutlich gemacht, dass Daten 

eines Registers, in dem die Identität der Handelnden sowie die Validität der Ein-

tragungen tatsächlich geprüft werden, einen unzweifelhaften Mehrwert gegenüber 

lediglich „verwahrten“ Daten anderer Register, die nur entgegennehmen, beinhal-

ten. Es ist zu hoffen, dass hierdurch auch Bemühungen (wie aktuell zur Einfüh-

rung einer Societas Unius Personae) entgegengewirkt werden kann, diesem ver-

meintlich schnelleren und kostengünstigeren System den Vorzug in Europa zu 

verschaffen. 

 

Die technische Umsetzung des Europäischen Justizportals durch Verlinkung mit 

den jeweiligen Portalen der Länder erscheint im Hinblick auf Ökonomie und Aktua-

lität der Datenhaltung sinnvoll. 

 

Zu begrüßen ist auch die Einrichtung definierter Kommunikationswege für den 

Informationsaustausch der Register von Haupt- und Zweigniederlassungen sowie 

über grenzüberschreitende Verschmelzungen. Hierfür ist auch eine einheitliche 

und somit eindeutige Kennung der registrierten Einheiten zur technischen Zuord-

nung wichtig. Diese hat allerdings keine über die interne Kommunikation hinaus 

weisende Funktion und muss demgemäß auch nicht nach Aussen verwendet wer-

den. 

 

§ 9b Abs. 1 S. 1 HGB-E spricht, wie bereits § 9 Abs. 1 S. 1 HGB von den „zum 

Handelsregister eingereichten Dokumente(n)“, die der unbeschränkten Einsicht 

unterliegen sollen. Dabei gehen sowohl die Praxis als auch Rechtsprechung und 

Literatur davon aus, dass nicht sämtliche zum Register eingereichten Dokumente 

ohne Unterscheidung dem Registerordner zuzuordnen sind (s. Melchior/Schulte 

HRV § 9 Rz. 4, 5; Schmidt-Kessel/Leutner Handelsregisterrecht § 9 Rz. 14 ff; 

Ebenroth/Boujong/Schaub HGB § 9 Rz. 4). Maßgeblich soll nicht der Akt des Ein-

reichens sein, sondern, ob die Vorlage aufgrund einer Verpflichtung geschieht. So 

werden Dokumente, die irrtümlich eingereicht wurden oder auch fehlerhafte Do-

kumente, die durch ein berichtigtes Dokument ersetzt werden, regelmäßig nicht 

durch den Sachbearbeiter zur allgemeinen Einsicht freigegeben. 
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Die Novellierung sollte zum Anlass genommen werden, sowohl in der neuen Vor-

schrift als auch in § 9 Abs. 1 S. 1 HGB klarzustellen, dass in den Registerordner 

nur solche Dokumente aufzunehmen sind, die aufgrund einer (gesetzlichen oder 

auch vom Sachbearbeiter veranlassten) Verpflichtung zur Vorlage eingereicht 

wurden, somit die „zum Handelsregister einzureichenden Dokumente“. Hierdurch 

könnte eine Quelle der Unsicherheit für Sachbearbeiter, Beteiligte des Register-

verfahrens und Auskunftssuchende beseitigt werden. 

 

 

III. Änderung § 26 HRV 

Bedenken bestehen aus Sicht der Praxis gegen die geplante Umsetzung in § 26 

HRV. Die Neufassung des § 26 HRV schafft, entsprechend der Maßgabe der EU-

Richtlinie, eine zeitliche Vorgabe für Eintragungen im Register. Sie weitet diese 

aber noch über den Rahmen der Richtlinie hinaus auf Eintragungen aus, die keine 

Kapitalgesellschaften betreffen. 

Die Vorgabe einer numerisch bestimmten Frist von 21 Tagen wurde im europäi-

schen Normsetzungsverfahren noch durch die Bundesregierung als nicht zielfüh-

rend bekämpft. Motivierend waren damals die Erfahrungen mit der HRV, die bis 

zum 31.12.2006 in ihrem § 25 Abs. 1 S. 2 für Eintragungen eine Frist von einem 

Monat nach Eingang der Anmeldung enthielt. Diese Regelung wurde als starr und 

ineffizient angesehen. Infolgedessen wurde sie durch die angemessenere Vorga-

be einer „unverzüglichen“ Eintragungsentscheidung ersetzt. Die damalige Geset-

zesbegründung: „Mit dem Wort „unverzüglich“ wird die größtmögliche Beschleuni-

gung erreicht. Alle weiteren Fristen gehören in den Bereich der Effekthascherei 

und schaffen nur überflüssigen bürokratischen Aufwand.“ (s. BR-Drucksache 

942/05 (B), 24) ist nach wie vor zutreffend. 

Tatsächlich wird die Frist von 21 Tagen in der deutschen Registerpraxis in aller 

Regel deutlich unterschritten. Vor diesem Hintergrund erschließt sich nicht, wes-

halb man ohne Not die zahlenmäßige Vorgabe auch auf Nicht-

Kapitalgesellschaften ausweiten sollte. Hierdurch würde wohl keine zeitliche Be-

schleunigung erzielt, dafür aber ein mögliches Feld für Schadensersatzforderun-

gen wegen Überschreitung der starren Frist eröffnet. Von einer überschießenden 

Ausweitung dieser Frist auf nicht durch die EU-Richtlinie vorgeschriebene Berei-

che sollte daher abgesehen werden. 
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Dr. Kühn 

Richter am Amtsgericht als weiterer aufsichtführender Richter 

Leiter der Abteilung 
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Stellungnahme zur Anhörung am 5. November 2014 

 

 

 

Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 

 

vorab möchte ich mich für die Einladung zur Anhörung herzlich bedan-

ken. 

 

 

Allgemeines 

Das mit dem oben genannten Gesetzesentwurf angestrebte Ziel einer 

engeren Vernetzung der europäischen Register ist zu begrüßen. Es 

existieren nach Erhebungen der Europäischen Kommission aus dem 

Jahre 2013 ca. 31.000.000 Unternehmen in der Europäischen Union, 

die in den verschiedenen Handelsregistern der Mitgliedstaaten regis-

triert sind. Die Wirtschaft expandiert über nationale Grenzen hinaus. 

Supranationale Unternehmen sowie Unternehmensrestrukturierungen, 

seien es Verschmelzungen oder Abspaltungen, betreffen jeweils mehre-

re Mitgliedstaaten. Eine Zusammenarbeit und Vernetzung der nationa-

len Handelsregister ist deshalb unabdingbar.  

 

Die Richtlinie 2012/17/EU und der Gesetzentwurf greifen diese Anforde-

rungen des Marktes auf und bereiten die Basis für künftige weitere 

Schritte. Durch die im Gesetzentwurf vorgeschlagene Vorgehensweise 

02.11.2014 

 

Bearbeiter:    

Herr Carsten Schmidt 

 

Telefon: 0211 8792-218 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dienstgebäude und 

Lieferanschrift: 

Martin-Luther-Platz 40 

40212 Düsseldorf 

Telefon: 0211 8792-0 

Telefax: 0211 8792-456 

poststelle@jm.nrw.de 

www.justiz.nrw.de 

 

 

Öffentliche Verkehrsmittel: 

ab Hbf mit Linien U 76, U 78  

oder U 79 bis Haltestelle 

Steinstraße / Königsallee 
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sollen die grundsätzlichen Vorgaben der Richtlinie 2012/17/EU zur Ein-

führung einer Pflicht zum Datenaustausch zwischen den deutschen 

Handelsregistern sowie dem Unternehmensregister und der Europäi-

schen Plattform sowie den handelsregisterführenden Stellen aller Mit-

gliedstaaten im deutschen Recht verankert werden. In diesem Zusam-

menhang werden eine einheitliche Europäische Kennung für Kapitalge-

sellschaften sowie deren Zweigniederlassungen und die Mitteilungs-

pflichten bei Insolvenz, Liquidation, Löschung und Verschmelzung von 

Kapitalgesellschaften geschaffen. Außerdem wird eine Frist von 21 Ta-

gen normiert, innerhalb derer in der Regel die Änderung und Bekannt-

machung der geänderten Registerangaben erfolgen soll. Dieser Zeit-

raum wird bereits heute, auf Basis der geltenden Regelungen1, von Re-

gistergerichten in der überwiegenden Zahl der Fälle weit unterschritten. 

 

Daneben sieht der Entwurf verschiedene Verpflichtungen der Landes-

justizverwaltungen zur Zugänglichmachung von Registerdaten und zur 

Bestimmung der Form des Datenaustauschs vor. Der genaue Inhalt der 

mitzuteilenden Informationen und die technische Form der Datenüber-

mittlung sollen mittels der in § 9b Abs. 4 HGB-E vorgesehenen Ermäch-

tigungsgrundlage durch das Bundesministerium der Justiz und für Ver-

braucherschutz (BMJV) später durch Rechtsverordnung konkretisiert 

werden. Dies entspricht insoweit auch der Systematik in der Richtlinie 

selbst, die ebenfalls eine Umsetzung der technischen Details im Wege 

des Erlasses so genannter Durchführungsakte vorsieht.  

 

Der Gesetzentwurf beschreibt zur Realisierung der Registervernetzung 

die erforderlichen Komponenten, zum einen die zentrale Europäischen 

Plattform zum anderen das Europäische Justizportal. Das Europäische 

Justizportal soll hierbei grundsätzlich lediglich den Zugang für Bürger 

und Unternehmen etwa als Suchmaschine garantieren, jedoch selbst 

keine Daten speichern. Die für die Registervernetzung erforderlichen 

Daten sollen ausschließlich auf Ebene der zentralen Europäischen Platt-

form vorhanden sein bzw. über diese ausgetauscht werden; dies gilt 

auch bei der in Aussicht genommenen technischen Lösung in Bezug auf 

die Liste der das Handelsregister führenden Stellen (Directory of Regis-

ters) sowie die für Suchanfragen erforderlichen Indexdaten (Legal Entity 

                                            

 
1
 § 25 Abs. 1 S. 2 HRV: “unverzügich” 
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Data). Zum Aufbau des Indexdatenbestandes auf EU-Ebene sind auf 

Basis der Richtlinie folgende Daten vorgesehen: 

 

- die Firma (Name der Gesellschaft) 

- Rechtsform der Gesellschaft  

- Sitz der Gesellschaft  

- der Mitgliedstaat in dem die Gesellschaft eingetragen ist 

- Registernummer der Gesellschaft 

 

Hierbei ist darüber hinaus zwischen den die eingetragenen Unterneh-

men betreffenden Indexdaten und den in den Datenbanken der Länder 

gespeicherten Dokumenten zu unterscheiden. Erstere unterstützen le-

diglich die Suchfunktionalität. Letztere werden erst im Rahmen der Ab-

frage des konkreten Suchtreffers zugänglich gemacht.  

 

 

Datensicherheit 

Im Rahmen der Zugänglichmachung der „Originaldokumente“ aufgrund 

eines konkreten Suchtreffers ist ein unmittelbares Senden von Register-

auszügen und Dokumenten nicht vorzusehen. Vielmehr sollen auch in-

soweit Dokumente lediglich zum Abruf bereitgestellt werden. Bereitstel-

len heißt in diesem Zusammenhang eine Anforderung des Europäi-

schen Portals für eine Bereitstellung der gewünschten Auszüge und Do-

kumente und kein aktives Anliefern. Dabei erfolgt die Anforderung der 

Registerauszüge und Dokumente entsprechend dem Suchtreffer über 

eine Art Verlinkung. Dies geschieht nach der derzeitigen technischen 

Infrastruktur in Deutschland jedoch nicht durch einen unmittelbaren Zu-

griff des Gemeinsamen Registerportals der Länder auf die Datenbanken 

der Länder auf deren Zentralservern. Vielmehr ist aus Sicherheitsgrün-

den ein „gespiegelter“ Server zur synchronen Kommunikation zwi-

schengeschaltet, der die Registerauszüge und Dokumente vom Zentral-

server zum Abruf zur Verfügung stellt. Die Daten sollen an das Europäi-

sche Portal bzw. die Plattform gesichert und verschlüsselt übermittelt 

werden. 
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Technische Infrastruktur 

 

a) Portal 

In Deutschland sind seit dem Jahr 2007 bereits die Daten der 130 Re-

gistergerichte auf nationaler Ebene miteinander vernetzt. Hierzu wurden 

die Server mit den Registerdaten der 16 Länder der Bundesrepublik 

über das gemeinsame Registerportal der Länder 

(www.handelsregister.de) miteinander verbunden. Die Daten selbst ver-

bleiben in den einzelnen Ländern. Über das Registerportal werden diese 

Daten lediglich zugänglich gemacht. Dieser Ansatz soll nunmehr auf die 

EU-Ebene ausgedehnt werden. 

 

Dabei ist das Europäische Justizportal2 als zentraler Zugangspunkt für 

rechtssuchenden Bürger, Rechtspraktiker und Unternehmen zum einen 

zur Kommunikation mit Gerichten und Verwaltung konzipiert, zum ande-

ren soll es die Recherche über die nationalen Justizportale wie etwa das 

Handelsregister ermöglichen. Das Europäische Justizportal steht in 23 

Sprachen zur Verfügung. Dabei wurde aus Gründen der Rechtssicher-

heit von einer Übersetzung von Inhalten einzelner Portale abgesehen. 

 

b) Plattform 

Der im Rahmen der Registervernetzung vorgesehen Austausch der Do-

kumente zwischen den Registern der Mitgliedstaaten soll über die auf-

zubauende zentrale Europäische Plattform erfolgen. In dem Europäi-

schen IT-Großprojekt e-CODEX, an dem zurzeit 20 europäische Staa-

ten beteiligt sind und das durch das Justizministerium des Landes 

Nordrhein-Westfalen geleitet wird, wird eine solches System für eine 

sichere, vollelektronische und grenzüberschreitende Kommunikation 

zwischen Bürgern, Anwälten und Gerichten pilotiert3. Damit ist eine 

schnelle und einfache Verbindung der Justizsysteme eines jeden Mit-

gliedstaats bereitgestellt. An der Pilotierung im Bereich der Handelsre-

gister sind zurzeit fünf Staaten (Frankreich, Irland, Italien, Österreich 

und Deutschland) aktiv beteiligt. 

                                            

 
2
 https://e-justice.europa.eu/ 

3
 Es ist seitens der EU-Kommission in Aussicht genommen, dass die in  Einsatz befindliche Lö-

sung die Grundlage für alle künftigen sicheren elektronischen Transportsysteme für den elekt-
ronischen Datenaustausch der Europäischen Union bilden soll (vgl. CIPA e-Delivery, 
https://joinup.ec.europa.eu/software/cipaedelivery/description) 
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Die e-CODEX Infrastruktur besteht aus einem Gateway und einem nati-

onalen Connector. Beide Komponenten werden in dem jeweiligen Mit-

gliedstaat gemeinsam auf einem Server betrieben. Das Gateway dient 

hierbei der sicheren und zuverlässigen Übertragung (Senden und Emp-

fangen) der Dokumente und Daten zwischen zwei Mitgliedstaaten, d.h. 

die Nachricht wird nicht nur verschlüsselt übertragen, sondern auch ihre 

Zustellung an das empfangende Gateway überwacht. Der nationale 

Connector dagegen dient zur Anbindung der jeweiligen nationalen IT-

Infrastruktur und stellt e-CODEX spezifische Funktionalitäten wie z. Bsp. 

die Validierung der elektronischen Signatur auf einem Dokument zur 

Verfügung. 

 

In dem Fall der Dokumentenübermittlung erstellt der nationale Connec-

tor für ausgehende Nachrichten den sogenannten „Trust-OK Token“. 

Diesem kann entnommen werden, ob die elektronische Signatur zum 

Zeitpunkt der Signierung gültig war und ob der Nachrichteninhalt verän-

dert worden ist. Als Bestandteil des zwischen den pilotierenden e-

CODEX-Partner vereinbarten „Circle of Trust“ in e-CODEX beinhaltet 

das PDF-Dokument den Validierungsbericht und zur Vereinfachung eine 

Auswertung nach dem „Ampelprinzip“. Wegen weiterer Details wird auf 

die beigefügte Grafik (Anlage) verwiesen.  

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Carsten Schmidt 
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 Berlin, 30. Oktober 2014 

 
 
Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Richtlinie  2012/17/EU in Bezug auf die 
Verknüpfung von Zentral-, Handels- und Gesellschaft sregistern in der Europäischen 
Union, BT-Drucksache 18/2137 
Stellungnahme zur Anhörung am 5. November 2014 
 
 
 
Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 
sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, 
 
vorab herzlichen Dank für die Einladung zur Anhörung. In Ergänzung unserer Stellungnahme 
vom 11.03.2014 folgen hier nur einige Thesen. 
 
1. Die Verknüpfung der Handelsregister ist eine Notwendigkeit aufgrund des immer be-

deutsamer werdenden Rechtsverkehrs im Europäischen Binnenmarkt. Dies betrifft Un-
ternehmer wie Verbraucher gleichermaßen. 

 
2. Sowohl Sprach- und Zugangsbarrieren als auch unterschiedliche Systeme der Informa-

tionsaufbereitung behindern den Rechtsverkehr erheblich. Hierzu übergeben wir eine 
beispielhafte Zusammenstellung verschiedener Handelsregisterauszüge aus verschie-
denen Ländern, 

 
Anlage 1. 

 
3. Aus diesen Beispielen wird ersichtlich, dass man zwar EU-weit unschwer Angaben zu 

Firma, Sitz und Anschrift eines Rechtsträgers erhalten kann, wenn man nur die ent-
sprechende Sprache beherrscht. Problematisch ist zum einen jedoch der Zugang zu 
diesen Daten überhaupt, der zumeist eine Anmeldung als Nutzer des Registers in der 
Landessprache voraussetzt. Zudem liefert nicht jedes Handelsregister aus sich heraus 
verständliche Angaben zu den Vertretungsverhältnissen. Die praktische Bedeutung 
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dieser Information ist groß und wird auch vom Registergericht München mit Recht her-
vorgehoben (Stellungnahme vom 17.10.2014, S. 1) In vielen Fällen (z. B. England und 
Wales, Frankreich) ist diese in den jeweiligen Rechtsordnungen geregelt, die hierzu 
herangezogen werden müssen. Unseres Wissens liefert nur das deutsche Handelsre-
gister explizit Informationen zur Zulässigkeit von Insichgeschäften und Mehrfachvertre-
tung.  

 
4. Dieser Istzustand erhöht die Transaktionskosten für Verbraucher und Unternehmer 

gleichermaßen. Auch der inländische Verbrauchergerichtsstand hilft wenig, wenn man 
den Prozessgegner nicht korrekt bezeichnen kann. 

 
5. Ziel einer Verknüpfung sollte sein, auf einfachem Weg über ein zentrales europäisches 

Portal Informationen über Firma, Sitz, Geschäftsanschrift (Zustellanschrift), Vertre-
tungsberechtigte und ihre Vertretungsmacht in der Sprache des Anfragenden zu erhal-
ten. Das bedingt letztlich die Schaffung eines Europäischen Handelsregisterauszugs, 
etwa nach dem Muster in 

 
Anlage 2. 

 
6. Das Gesetzesvorhaben des Bundes sollte daher darauf ausgerichtet sein, aus relativ 

kleinen Anfängen letztlich eine solche Gesamtlösung zu erreichen. Wesentlich ist hier-
für eine einheitliche Indexierung der Datenbanken aller Handelsregister der Mitglied-
staaten. Nicht zuletzt sollte aber die technische Sicherheit aller Register, ihr Schutz vor 
Missbrauch (Identitätsdiebstahl) und die Prüfung ihres Datenbestandes vor  der Eintra-
gung im Vordergrund stehen.  

 
7. Bis dahin wird es dauern. Jedenfalls in der Übergangszeit hilft die Forderung der Bun-

desrechtsanwaltskammer (Stellungnahme 14/2014 vom April 2014, S. 3) nach einer 
Ausweitung der notariellen Vertretungsbescheinigung dem Rechtsverkehr. Das Notariat 
ist für diese durchaus nicht einfache Aufgabe offen. Zur Umsetzung dieser Anregung 
dürfen wir Folgendes vorschlagen: 

 

1. § 21 Bundesnotarordnung wird wie folgt geändert. Der bisherige Absatz 3 wird zum  
neuen Absatz 4, folgender Absatz 3 wird eingefügt:  

 
„(3) Bei einer ausländischen Gesellschaft, einem Verein oder einer juristischen Person, 

die in einem öffentlichen Register eingetragen ist, gelten die Absätze 1 und 2 ent-
sprechend. Ergibt sich die Vertretungsbefugnis aus dem öffentlichen Register 
nicht, soll der Notar die Bescheinigung nur ausstellen, wenn er des fremden 
Rechts hinreichend kundig ist oder sie auf der Bescheinigung eines im Ausland 
bestellten Notars, eines Vertreters eines vergleichbaren rechtsberatenden Berufs, 
eines Konsularbeamten oder auf einem wissenschaftlichen Rechtsgutachten be-
ruht. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für den Nachweis des Bestehens und 
der Vertretungsbefugnisse einer Gesellschaft, eines Vereins oder einer juristischen 
Person, die nicht oder noch nicht in einem öffentlichen Register eingetragen ist.“ 

 
 2. § 32 Grundbuchordnung wird um folgenden neuen Absatz 3 ergänzt: 
 

„(3) Bei ausländischen Gesellschaften, Vereinen und juristischen Personen des Privat-
rechts, die in einem öffentlichen Register eingetragen sind, gelten die Absätze 1 
und 2 entsprechend. Ergibt sich aus dem öffentlichen Register nicht, welche Or-
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ganmitglieder zur Vertretung befugt sind, genügt die Bescheinigung eines deut-
schen Notars oder eines Konsularbeamten.“  

 
8. Vorschriften, die eine Höchstdauer für bestimmte Verfahren (z. B. Eintragung in das 

Handelsregister) vorschreiben, sind aus der Sicht des Notariats wenig hilfreich. Zudem 
betreffen sie nur wenige Einzelfälle. Die Eintragungszeiten in deutsche Handelsregister 
sind auch bei komplexen Sachverhalten in aller Regel vorbildlich kurz. Der Stellung-
nahme des Registergerichts München vom 17.10.2014 (S. 4) ist nichts hinzuzufügen. 

 
9. Dem Änderungsvorschlag des Registergerichts München in der Stellungnahme vom 

17.10.2014 (S. 4 oben) zu § 9b Abs. 1 Satz 1 HGB („einzureichenden“) schließen wir 
uns an. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Dr. Oliver Vossius 
 
2 Anlagen 
 

36 von 125



37 von 125



38 von 125



39 von 125



40 von 125



41 von 125



42 von 125



43 von 125



44 von 125



45 von 125



46 von 125



47 von 125



48 von 125



49 von 125



50 von 125



51 von 125



52 von 125



53 von 125



54 von 125



55 von 125



56 von 125



57 von 125



58 von 125



59 von 125



60 von 125



61 von 125



62 von 125



63 von 125



64 von 125



65 von 125



66 von 125



67 von 125



68 von 125



69 von 125



70 von 125



71 von 125



72 von 125



73 von 125



74 von 125



75 von 125



76 von 125



77 von 125



78 von 125



79 von 125



80 von 125



81 von 125



82 von 125



83 von 125



84 von 125



85 von 125



86 von 125



87 von 125



88 von 125



89 von 125



90 von 125



91 von 125



92 von 125



93 von 125



94 von 125



95 von 125



96 von 125



97 von 125



98 von 125



99 von 125



100 von 125



101 von 125



102 von 125



103 von 125



104 von 125



105 von 125



106 von 125



107 von 125



108 von 125



109 von 125



110 von 125



111 von 125



112 von 125



113 von 125



114 von 125



115 von 125



116 von 125



117 von 125



118 von 125



119 von 125



120 von 125



121 von 125



122 von 125



123 von 125



124 von 125



125 von 125


